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Investition in die Zukunft
Wasser ist die Grundlage allen Lebens und ein unverzichtbares Gut. Sauberes und ausreichendes Wasser 
ist von wesentlicher Bedeutung für Gesundheit und Ernährung und eine unserer wichtigsten Ressourcen. 
Als Versorger vor Ort sichern wir Gesundheit und Lebensqualität. Für die Bereitstellung von hochwertigem 
Trinkwasser sind auch zukünftig Investitionen notwendig. In der Wassersparte war im vergangenen Jahr 
ein Fehlbetrag eingeplant, um einen vorhandenen Gewinnvortrag aufzuzehren. Nun wird 2022 eine Er-
höhung der Trinkwassergebühr von einem Cent pro Kubikmeter notwendig. Mit 92 Cent pro Kubikmeter 
Trinkwasser ist unser Trinkwasser weiterhin günstig.

Kostendeckende Daseinsvorsorge
Auch als Versorger unterliegen wir den Schwankungen des Marktes und müssen kostendeckend wirt-
schaften.
Besonders die deutlich steigenden Energie- und Unterhaltungskosten und auch die Aufwendungen für 
Löhne und Gehälter erfordern für das kommende Jahr eine moderate Preisanpassung im Bereich Schmutz- 
und Niederschlagswasser. 
Alle Details zu Beiträgen und Preisen finden Sie detailliert auf der zweiten Seite.

Unser Wasser ist Trinkwasser. Das Wasser des Wasserwerkes Engter wird mit 0,07 mg/l Chlordioxid 
 des infiziert (Grenzwert nach Trinkwasserverordnung: 0,2 mg/l) und mit Natriumpolyphosphat (E452) zur 
Kalk stabilisierung phosphatiert.

Die Härte des von uns gelieferten Wassers ist auf Ihrem Gebührenbescheid vermerkt. Der Nitratgehalt 
unterliegt förderbedingten Schwankungen. Die kompletten Trinkwasseranalysen sowie die Darstellung 
der verschiedenen Versorgungsgebiete können bei Interesse direkt beim Wasserverband Bersenbrück 
angefordert oder auf unserer Homepage eingesehen und heruntergeladen werden: 
www.wasserverband-bsb.de

Besuchen Sie unsere Wasserwerke und Kläranlagen.
Führungen nach Terminabsprache: Tel. 05439/94060. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

Trinkwasserqualität

Versorgungsgebiete Härte °dH ph-Wert Eisen (mg/l) Nitrat (mg/l)

WW Ahausen 1 6,7 8,16 0,005 1,9
WW Engter (Netzprobe Hochbehälter Hörsten) 3 14,6 7,89 0,005 21
WW Fürstenau 1 5,21 8,07 <0,005 9,8
WW Ohrte 1 4,08 8,33 0,011 1,0
WW Plaggenschale 1 7,82 7,98 0,007 1,0
WW Vörden 2 13,2 7,91 <0,005 2,5
Grenzwert nach Trinkwasserverordnung - - 6,5-9,5 0,2 50



Wasserbeitrag:
Der Beitrag für Trinkwasser wird auf 0,92 Euro pro Kubikmeter erhöht.
Die Grundgebühr bleibt unverändert.

Abwasserpreis:
Der Preis für Schmutzwasser wird auf 2,33 Euro pro Kubikmeter erhöht. Der Preis für das 
Niederschlagswasser wird im Verbandsgebiet auf 8,99 Euro pro angefangene 50 Quadratmeter 
angehoben.

1. Wasserpreis: Verbrauchsbeitrag 0,92 €/m³
 Grundgebühr 0,16 €/Tag (für Wasserzähler bis 5 m³ Nenngröße)
 zuzüglich 7% Mehrwertsteuer

2. Abwasserpreise: Schmutzwasser Niederschlagswasser
Im Gebiet der Samtgemeinden des  
Wasserverbandes Bersenbrück  2,33 € / m³ 8,99 € / 50 m² 
(Artland, Bersenbrück, Fürstenau, Neuenkirchen)

Je 50 m² sind für Niederschlagswasser eine Berechnungseinheit und werden jeweils auf volle 50 m² aufgerundet.

Im Gebiet der Stadt Bramsche (nachrichtlich) 1,69 € / m³ 0,27 € / m²

3. Grundstückskläreinrichtungen, Sammelgruben, Abwasserbehälter:

4. Abzugszähler in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen:

Die Änderung der Beitragsordnung als Anlage 3 zur Satzung (siehe vierte Änderungssatzung) wurde vom Ausschuss der 
Trinkwasser versorgung am 02.11.2021 beschlossen und im Amtsblatt Nr. 22 des Landkreises Osnabrück am 30.11.2021 veröf-
fentlicht. Die Änderung der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für die Abwasserentsorgung (AEB) wurde vom Ausschuss 
Abwasser entsorgung am 02.11.2021 beschlossen und im Amtsblatt Nr. 22 am 30.11.2021 veröffentlicht.
Alle Änderungen der Beitragsordnung (vierte Änderungssatzung) und der AEB können Sie unter www.wasserverband-bsb.de 
herunter laden oder sie werden Ihnen auf Nachfrage kostenlos zugesandt. 

Übersicht über die ab 01.01.2022 geltenden Wasserbeiträge und Abwasserpreise

a) Fäkalschlamm
 - Anfahrtspauschale je Anlage 79,00 €
 - Grundpreis Abfuhr je Anlage bis 3 m³ 63,00 €
 - über 3 m³ Abfuhr je m³  21,00 €
 - Zuschlag für Notentleerung/Einzelabfuhr 72,00 €
 -  Zuschlag für Einsätze an  

Wochenenden, Feiertagen und Werktagen  
von 18.00 bis 6.00 Uhr 122,00 €

  Für bezogenes Trinkwasser, das nachweislich nicht in die Kanalisation eingeleitet wird und somit nicht in die öffentliche 
Kläranlage gelangt, sind auf Antrag und durch Installation eines Abzugszählers keine Schmutzwasserentgelte 
zu bezahlen. Abzugszähler sind z. B. Gartenwasserzähler, die der Erfassung von Wassermengen dienen. Nach 
den Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für die Abwasserentsorgung (AEB) wird dafür laut § 22, Anlage 2, im 
Abrechnungszeitraum pro Kunde eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 6,00 € berechnet. Dabei können nur 
Abzugszähler, die geeicht, ordnungsgemäß durch einen Installateur und fest in der Hausinstallation eingebaut sowie 
rechtzeitig registriert (Absetzungsantrag) wurden, berücksichtigt werden. Das gilt auch für eventuelle Gerätewechsel 
(bitte die Eichfrist von sechs Jahren beachten). 

 Für Abzugszähler im Außenbereich der Stadt Bramsche wenden Sie sich bitte an die Stadtwerke Bramsche.
 Für Abzugszähler der Gemeinde Vörden wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden.

Dirk Imke, Verbandsvorsteher Ralph-Erik Schaffert, Geschäftsführer

b) Abwasser aus Sammelgruben und Abwasserbehältern
 - Anfahrtspauschale je Anlage 79,00 €
 - Grundpreis Abfuhr je Anlage bis 3 m³ 41,00 €
 - über 3 m³ Abfuhr je m³ 13,80 €
 - Zuschlag für Notentleerung / Einzelabfuhr 72,00 €
 -  Zuschlag für Einsätze an  

Wochenenden, Feiertagen und Werktagen  
von 18.00 bis 6.00 Uhr 122,00 €

Alle Anfragen und Anregungen richten Sie bitte an:
Wasserverband Bersenbrück, Priggenhagener Straße 65, 49593 Bersenbrück, Tel. 05439-94060

E-mail: info@wasserverband-bsb.de, Internet: www.wasserverband-bsb.de


